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Zürich Thomas Lindauer

Kredit zur Förderung des akademischen
Nachwuchses

Der Erziehungsrat hat 15 Beitrage im Gesamtbetrag von
488000 Franken zu Lasten des Kredits zur Forderung
des akademischen Nachwuchses bewilligt Vier Akade-
mikerinnen und elf Akademiker erhallen Stipendien zur
Vorbereitung beziehungsweise Fertigstellung der
Habilitationsschrift Die Jungen Wissenschafterinnen und
Wissenschafter gehören folgenden Fakultäten an Theologische

Fakultat (1) Rechtswissenschaftliche Fakultat (2),
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat (1) Medizinische
Fakultat (5), Veterinär-medizinische Fakultat (1) und

Philosophische Fakultat I (5)

Presseimtteilung

Massnahmen für uberdurchschnittlich Begabte

Der Erziehungsrat hat eine Neufassung von §12 des Pro-

motionsreglements in die Vernehmlassung gegeben Das

Uberspringen einer Klasse soll wahrend der gesamten
Volksschulzeit möglich sein Das Bewilhgungsverfahren
soll vereinfacht werden

Der Erziehungsrat stutzt die vorgeschlagene Regle-
mentsanderung auf den Bericht einer Arbeitsgiuppe dei

Erziehungsdirektion Dieser Bericht bezieht sich auf eine
Untersuchung zum Erfolg des Uberspringens Diese von
der Pädagogischen Abteilung dei Erziehungsdirektion in
den Jahren 1995 bis 1997 durchgeführte Untersuchung
kommt /um Schluss, dass sich das Überspringen einer
Klasse in den meisten Fallen bewahrt

Pressemilteilung

Schlaglicht
Zur Rechtschreibreform

Mehr als zwanzig Jahre haben die Neuregler
der Sprache verplempert, um ein paar
Spitzfindigkeiten auszuhecken, auf die kein

Mensch gewartet hat. Und jetzt, schon bevor

die Reform Gesetz ist, scheitert sie kläglich.
Den einzigen Ausweg sieht die unselige
Kommission für deutsche Rechtschreibung darin,
zahllose Varianten wieder zuzulassen [...],
Am schlimmsten trifft es die Lehrer, die

künftig nur unter grösstem Aufwand den

Schülern einen Schreibfehler nachweisen
können.

Man hat schon einigen Stumpfsinn über die

Rechtschreibreform lesen können, aber das hier

ist schon besonders belämmert' Mit der
Rechtschreibreform wurde nicht die Sprache neu

geregelt, sondern es wurden die Regeln zur Ver-

schriftung von Sprache neu gefasst. Es mag von

einem Kultur-Journalisten zu viel verlangt sein,

dass er den Unterschied zwischen Sprache und

deren visuellen Darstellung durch Schrift
erkennt, aber man dürfte zumindest erwarten, dass

die Tatsachen wahrheitsgetreu wiedergegeben
werden: Von der Kommission wurden nur \ ler

und nicht «zahllose Varianten» neu zugelassen'
Weit bedenklicher finde ich aber die Formulierung,

dass Lehrerkrafte «künftig nur unter

grosstem Aufwand den Schulern einen Schreibfehler

nachweisen können». Das impliziert ja
geradezu, dass Lehrerkrafte im Bereich der

Schreibforderung nur darauf aus wären, den

Schülern Rechtschreibfehler anzustreichen.
Abgesehen davon, dass die Schuler sowohl nach

neuer wie auch nach alter Orthografie noch

genügend Fehler fur alle Rotstiftfetischisten
produzieren, wird Schreibunterricht in den meisten

Schulzimmern nicht auf die Vermittlung
von Normschreibungen reduziert. Vielmehr
versuchen die Lehrerpersonen mit grossem
Autwand, ihre Schuler zur Produktion von kohärenten

Texten zu befähigen
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